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Ihre Mandanteninformationen 
 
 

2. Quartal 2019 
 

Liebe Mandantin, lieber Mandant, 
 

auch in den letzten Monaten hat sich rund um Steuern, Recht und Betriebswirtschaft einiges getan. 
Über die aus unserer Sicht wichtigsten Neuregelungen und Entscheidungen halten wir Sie mit Ihren 
Mandanteninformationen gerne auf dem Laufenden. Zögern Sie nicht, uns auf einzelne Punkte anzu-
sprechen, wir beraten Sie gerne! 

 

Mit steuerlichen Grüßen 
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1. Urlaub darf nicht mehr automatisch verfallen 
Der Europäische Gerichtshof gab die Richtung vor, das Bundesarbeitsgericht zog nach und entschied, 
dass Arbeitgeber ihre Beschäftigten klar und deutlich darauf hinweisen müssen, dass ihr Urlaub bis 
zu einem bestimmten Zeitpunkt genommen werden muss und ansonsten verfällt. 

Hintergrund 

Ein Mitarbeiter war zwischen 2001 und 2013 mehrmals befristet beschäftigt. Nachdem sein 
Vertrag nicht verlängert worden war, forderte er vom Arbeitgeber eine Urlaubsabgeltung in 
Höhe von gut 12.000 EUR für insgesamt 51 Tage Urlaub aus den Jahren 2012 und 2013, die 
er noch nicht genommen hatte. Der Arbeitgeber lehnte dies ab, da er den Arbeitnehmer in 
einer E-Mail auf seine Urlaubsansprüche hingewiesen hatte. Dieser bestritt, informiert worden 
zu sein. 

 

Entscheidung 

Das Bundesarbeitsgericht entschied, dass der Arbeitgeber die Pflicht hatte, initiativ tätig zu 
werden. Er musste also sicherstellen, dass der Arbeitnehmer den ihm zustehenden Jahresur-
laub – möglichst noch im Urlaubsjahr – auch verwirklichen kann. 

Der Verfall von Urlaub kann deshalb in der Regel nur noch eintreten, wenn der Arbeitgeber 
dieser Pflicht nachgekommen ist und den Arbeitnehmer zuvor konkret aufgefordert hat, den 
Urlaub zu nehmen. Zudem muss er den Arbeitnehmer klar und rechtzeitig darauf hingewiesen 
haben, dass der Urlaub anderenfalls mit Ablauf des Urlaubsjahres oder Übertragungszeit-
raums erlischt. 

Das Bundesarbeitsgericht wies die Sache an das Landesarbeitsgericht zurück. Dieses muss 
erneut prüfen, ob der Arbeitgeber seinen Obliegenheiten nachgekommen ist. 

 

2. Ehegatte als Minijobber: Vorsicht bei der Überlassung eines 
Firmenwagens 
Wer seinen Ehepartner im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses 
beschäftigt, sollte ihm keinen Dienstwagen zur unbeschränkten und selbstbeteiligungs-
freien Privatnutzung überlassen. Denn dies ist fremdunüblich, sodass das Arbeitsver-
hältnis nicht anerkannt wird. 

Hintergrund 
Der Ehemann M führte einen Einzelhandel. Seine Ehefrau F, die in ihrem Hauptberuf teilzeit-
beschäftigte Arbeitnehmerin war, wurde in den Jahren 2012 bis 2014 von M im Rahmen eines 
Minijobs als Büro- und Kurierkraft angestellt. Der Arbeitslohn wurde im Wesentlichen durch die 
private Nutzungsmöglichkeit eines von F für die Kurierfahrten einzusetzenden Betriebs-Pkw 
abgegolten. Den Sachbezug aus der Pkw-Nutzung ermittelte M nach der 1-%-Regelung. Den 
Differenzbetrag zum Lohnanspruch zahlte er aus. 

Die vereinbarte Vergütung aus dem Minijob plus Abgaben und sämtliche Fahrzeugaufwen-
dungen erfasste M als Betriebsausgaben, als fiktive Betriebseinnahme setzte er den Sachbe-
zug aus der privaten Nutzungsmöglichkeit an. 

Das Finanzamt war der Ansicht, dass das Arbeitsverhältnis einem Fremdvergleich nicht 
standhielt. Die mit dem Pkw in Zusammenhang stehenden Aufwendungen und Erträge ließ es 
deshalb ebenso unberücksichtigt wie die Lohnaufwendungen und die als fiktive Betriebsein-



 

 

Diplom-Volkswirtin • Steuerberaterin 

Landwirtschaftliche Buchstelle 

Daniele Farina 
 

 
Grünstrasse 15 
D-79297 Winden im Elztal 
Telefon: +49 7682 9253840 
Telefax:  +49 7682 9253844 
 
info@steuerberatung-farina.de 
 

    

 

– 3 – 

nahme erfassten Sachbezüge aus der Nutzungsüberlassung. Für M ergaben sich daraus jähr-
liche Gewinnerhöhungen zwischen 6.000 EUR und 7.000 EUR. 

 

Entscheidung   
Nachdem das Finanzgericht das Arbeitsverhältnis anerkannt hatte, widersprach der Bundesfi-
nanzhof diesem Urteil. Im Rahmen der Gesamtwürdigung muss geprüft werden, ob die Ver-
tragschancen und -risiken in fremdüblicher Weise verteilt sind. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass ein Arbeitgeber typischerweise nur dann ein Fahrzeug zur uneingeschränkten Privatnut-
zung überlässt, wenn sich sein Aufwand zuzüglich des Barlohns als wertangemessene Ge-
genleistung für die Zurverfügungstellung der Arbeitskraft darstellt. 

Während sich bei einem hohen Gehalt der Umfang der Privatnutzung auf den Aufwand des 
Arbeitgebers nur verhältnismäßig gering auswirkt und daher bei der Kalkulation des Kosten-
aufwands untergeordnet sein kann, stellte sich dies bei dem vorliegend niedrigen Gehalt an-
ders dar. Denn bei einer geringfügigen monatlichen Vergütung, die durch die private Pkw-
Nutzung erfüllt wird, hängt der Gesamtaufwand des Arbeitgebers praktisch unmittelbar vom 
Umfang der Privatnutzung ab. Bei einer Steigerung der Privatnutzung kann sich somit der 
Gesamtaufwand des Arbeitgebers im Vergleich zu der vereinbarten Grundvergütung unver-
hältnismäßig erhöhen. Dieses Risiko führt zur Fremdunüblichkeit und damit zur steuerlichen 
Nichtanerkennung des Arbeitsverhältnisses. Ein fremder Arbeitgeber eines geringfügig be-
schäftigten Arbeitnehmers würde diesem ein Fahrzeug nur unter einer Kilometerbegrenzung 
für private Fahrten oder einer Zuzahlung stellen. 

 

3. Ehegatten-Arbeitsverhältnisse: Gehaltsumwandlung muss Fremdver-
gleich standhalten 
Bei den Regelungen im Rahmen eines Ehegatten-Arbeitsverhältnisses muss der 
Fremdvergleich immer im Auge behalten werden. Sonst wird die Beschäftigung steuer-
lich nicht anerkannt – so z. B., wenn knapp 50 % des Arbeitslohns über eine Ge-
haltsumwandlung in eine überbetriebliche Unterstützungskasse eingezahlt wird. 

Hintergrund 
Die Ehefrau war als Verkaufsleiterin im Betrieb ihres Ehemanns angestellt und wurde wegen 
des Ehegatten-Arbeitsverhältnisses nicht als sozialversicherungspflichtig behandelt. Darum 
wurde vereinbart, dass ein Teil ihres Arbeitslohns (1.830 EUR monatlich) in eine überbetriebli-
che Unterstützungskasse und über diese in eine Rückdeckungsversicherung eingezahlt wer-
den. Das Finanzamt sah die gewählte Art der Alterssicherung als nicht fremdüblich an und 
verweigerte den Abzug der Einzahlungen in die Unterstützungskasse als Betriebsausgaben. 
Vielmehr stellte es die Zahlungen in einen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ein. 

 

Entscheidung   
Das Finanzgericht schloss sich der Auffassung des Finanzamts an und entschied, dass die 
Regelungen im Arbeitsverhältnis zwischen den Ehegatten nicht fremdüblich waren. Fremdüb-
lich müssten dabei nicht nur die Höhe des Arbeitslohns sein, sondern auch die Modalitäten der 
Gehaltsumwandlung. Ein fremder Arbeitnehmer hätte das Ausfallrisiko der Unterstützungskas-
se nicht übernommen. Aus der bisherigen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs, nach der 
für arbeitnehmerfinanzierte Altersversorgungen großzügigere Maßstäbe gelten als für eine 
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arbeitgeberfinanzierte Alterssicherung, ließ sich nach Ansicht der Richter nichts Gegenteiliges 
herleiten. 

 

4. Wann Veräußerungskosten einer Immobilie Werbungskosten sind 
Wird ein selbst genutztes Einfamilienhaus verkauft, um damit eine zu vermietende Ei-
gentumswohnung zu erwerben, können die damit zusammenhängenden Aufwendungen 
sofort abzugsfähige Finanzierungskosten der neuen Immobilie sein. 

Hintergrund 
Die Klägerin erwarb im Mai 2013 eine noch zu errichtende und zur Vermietung vorgesehene 
Eigentumswohnung. Ihr nicht der Einkünfteerzielung dienendes Einfamilienhaus verkaufte sie 
im Juli 2014 für 75.000 EUR. Davon verwendete sie 60.000 EUR zur Tilgung eines für den 
Kauf der Eigentumswohnung aufgenommenen Darlehens. In der Einkommensteuererklärung 
für 2014 deklarierte die Klägerin die Eigentumswohnung als neues Vermietungsobjekt und 
erklärte die vereinnahmten Mieten als Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. Die ihr 
im Zusammenhang mit der Veräußerung des Einfamilienhauses entstandenen Aufwendungen 
in Höhe von zusammen 4.270,04 EUR für Rechtsanwälte, Notar und Maklerin machte die Klä-
gerin bei den Werbungskosten als Kosten für die Finanzierung des Erwerbs der Eigentums-
wohnung geltend. Das Finanzamt lehnte den Werbungskostenabzug ab, da es die als Wer-
bungskosten geltend gemachten Aufwendungen als Kosten einer Grundstücksveräußerung 
ansah. 

 

Entscheidung   
Obwohl das Einfamilienhaus nicht der Einkünfteerzielung gedient hatte, bewertete das Fi-
nanzgericht die Aufwendungen im Zusammenhang mit dessen Veräußerung als sofort abzieh-
bare Finanzierungskosten der Eigentumswohnung. Denn der größte Teil des erzielten Veräu-
ßerungserlöses wurde zum Erwerb der neuen Immobilie verwendet. Das Gericht erkannte 
nicht nur die Maklerkosten, sondern auch die Rechtsanwalts- und Notarkosten an, die im 
Rahmen einer zuvor gescheiterten Veräußerung des Einfamilienhauses angefallen waren. Für 
die Richter spielte dabei keine Rolle, dass der Verkaufserlös des Einfamilienhauses nicht un-
mittelbar zur Tilgung des den Neukauf der Eigentumswohnung finanzierenden Darlehens, 
sondern erst später aufgrund einer freiwilligen Entscheidung der Steuerpflichtigen an die Bank 
überwiesen wurde. 
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5. Umsatzsteuer: Wann das Rechnungsmerkmal “vollständige Anschrift” 
erfüllt ist 
Der Vorsteuerabzug erfordert eine Rechnung, in der eine Anschrift des Leistenden ge-
nannt ist. Unter dieser muss er im Zeitpunkt der Rechnungsausstellung postalisch er-
reichbar sein. Nicht erforderlich ist, dass er unter der angegebenen Adresse wirtschaft-
liche Aktivität entfaltet. 

Hintergrund 
X betrieb eine Gebäudereinigung und ein Internetcafé. Das Finanzamt versagte den Vorsteu-
erabzug aus Rechnungen der Unternehmen A und F wegen falscher Rechnungsangaben. Auf 
den Rechnungen waren Adressen mit Straßen- und Ortsangabe angeführt. A hatte jedoch im 
Leistungszeitraum unter der angegebenen Adresse weder eine Betriebsstätte noch eine Woh-
nung unterhalten. Entsprechendes galt für die Rechnungen des F. Dieser war unter der ange-
gebenen Adresse nicht gemeldet gewesen. Im Klageverfahren machte X geltend, dass die 
beiden Unternehmen zumindest zeitweise unter den genannten Adressen postalisch erreich-
bar gewesen waren. 

 

Entscheidung   
Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs setzt eine zum Vorsteuerabzug berechtigen-
de Rechnung nicht voraus, dass die wirtschaftliche Tätigkeit des leistenden Unternehmers 
unter der Anschrift ausgeübt wird, die in der von ihm ausgestellten Rechnung angegeben ist. 
Vielmehr reicht jede Art von Anschrift, einschließlich einer Briefkastenanschrift, aus, soweit der 
Unternehmer unter dieser Anschrift erreichbar ist. Maßgeblich für die postalische Erreichbar-
keit ist der Zeitpunkt der Rechnungserstellung. Lässt sich eine Erreichbarkeit zu diesem Zeit-
punkt nicht ermitteln, trifft die Feststellungslast den Leistungsempfänger. Denn der Unterneh-
mer, der den Vorsteuerabzug geltend macht, hat die Darlegungs- und Feststellungslast für alle 
Tatsachen, die den Vorsteuerabzug begründen. 

Im vorliegenden Fall traf das Finanzgericht keine Feststellungen zur postalischen Erreichbar-
keit der Unternehmer A und F im Zeitpunkt der Rechnungsausstellung. Es stellte lediglich fest, 
dass unter den angegebenen Anschriften weder eine Wohnung noch eine Betriebsstätte vor-
handen waren. 

Folglich hob der Bundesfinanzhof das Finanzgerichtsurteil auf und verwies die Sache an das 
Finanzgericht zurück. Dieses muss nun ermitteln, ob die Rechnungsaussteller A und F unter 
den angegebenen Adressen jedenfalls erreichbar waren. 

 

6. Bei einer Bruchteilsgemeinschaft fehlt es an der Unternehmereigen-
schaft 
Eine Bruchteilsgemeinschaft kann umsatzsteuerrechtlich nicht Unternehmer sein. Viel-
mehr liegen durch die Gemeinschafter als jeweilige Unternehmer anteilig erbrachte 
Leistungen vor (Änderung der Rechtsprechung). 

Hintergrund 
X entwickelte zusammen mit weiteren Personen Systeme zur Krebs-Früherkennung. Mit einer 
KG schlossen sie Lizenzverträge zur Vermarktung dieser Erfindungen ab. Die KG erteilte als 
Leistungsempfängerin an den jeweiligen Erfinder adressierte Gutschriften, die seinen Anteil an 
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den Lizenzgebühren aufführten und die Umsatzsteuer nach dem Regelsteuersatz auswiesen. 
X versteuerte die auf ihn entfallenden Lizenzgebühren als Einzelunternehmer und wandte den 
ermäßigten Steuersatz an. 

Das Finanzamt erließ jedoch gegenüber X geänderte Bescheide auf der Grundlage des Re-
gelsteuersatzes. Dagegen machte X insbesondere geltend, dass die zwischen ihm und den 
anderen Erfindern gebildete Bruchteilsgemeinschaft Unternehmer und damit Steuerschuldner 
für die Lizenzgewährung gegenüber der KG war. 

Vor dem Finanzgericht hatte die Klage keinen Erfolg. 

 

Entscheidung   
Der Bundesfinanzhof sah ebenfalls X als leistenden Unternehmer an und entschied, dass die-
ser die auf ihn entfallenden Lizenzgebühren nach dem Regelsteuersatz versteuern musste. 
Entgegen seiner bisherigen Rechtsprechung begründete der Bundesfinanzhof dies damit, 
dass eine Bruchteilsgemeinschaft umsatzsteuerrechtlich nicht Unternehmer sein kann. Denn 
die Person des Leistenden und des Leistungsempfängers bestimmt sich nach dem der Leis-
tung zugrunde liegenden Rechtsverhältnis. Im vorliegenden Fall machten X und die übrigen 
Erfinder gemeinsam eine Erfindung. Deshalb stand ihnen das Recht auf das Patent gemein-
schaftlich zu. Ohne besondere Vereinbarung liegt aufgrund der bloßen Tatsache der gemein-
samen erfinderischen Tätigkeit ein Gemeinschaftsverhältnis vor. Mangels gesonderter Ab-
sprachen und insbesondere im Hinblick auf die unterbliebene Bildung eines Gesamthandver-
mögens war vorliegend von einer Bruchteilsgemeinschaft auszugehen. Somit war X als Ge-
meinschafter Unternehmer und Steuerschuldner entsprechend seinem Anteil. 

Mangels Rechtsfähigkeit ist eine Bruchteilsgemeinschaft nicht in der Lage, Trägerin von Rech-
ten und Pflichten zu sein und damit selbst am Rechtsverkehr teilzunehmen. Sie kann daher 
umsatzsteuerrechtlich nicht Unternehmer sein. Bei Leistungen, die mit einem in Bruchteilsge-
meinschaft stehenden Recht erbracht werden, handelt es sich somit um anteilige Leistungen 
der einzelnen Gesellschafter. 

 

7. Rückwirkende Rentengewährung: Wann muss versteuert werden? 
Wird eine Erwerbsminderungsrente rückwirkend gewährt, stellt sich die Frage, zu wel-
chem Zeitpunkt diese versteuert werden muss. Und was passiert, wenn wegen dieser 
Rente bereits gezahltes Krankentagegeld aus dem Vorjahr zurückgefordert wird? Das 
Finanzgericht Berlin-Brandenburg hat sich in einem Fall mit diesen Fragen beschäftigt. 

Hintergrund 
Die Klägerin wurde wegen einer chronischen Krankheit im Jahr 2014 von ihrer privaten Be-
rufsunfähigkeitsversicherung rückwirkend zum 1.2.2013 als berufsunfähig eingestuft. Die Ver-
sicherung zahlte ihr daraufhin im Jahr 2014 eine Rente für das Jahr 2013 in Höhe von 21.283 
EUR nach. Die private Krankenversicherung, die der Frau im Jahr 2013 zunächst unter Vor-
behalt Krankentagegeld gezahlt hatte, forderte diese Leistung wegen der rückwirkenden Ren-
tengewährung zurück. Die Klägerin zahlte der Krankenversicherung einen Betrag in Höhe von 
21.245 EUR. Das Finanzamt besteuerte die Rentennachzahlung im Veranlagungszeitraum 
2014 als sonstige Einkünfte. Die Klägerin verlangte jedoch, dass die Besteuerung im Jahr 
2013 vorgenommen wird. Denn ihrer Ansicht nach war die Rentennachzahlung schon im Jahr 
2013 in Form des Krankentagegeldes zugeflossen.  
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Die Rente war zwar erst im Jahr 2014 ausgezahlt worden, in fast gleicher Höhe leistete sie 
aber eine Rückzahlung. 

 

Entscheidung   
Das Finanzgericht entschied zuungunsten der Klägerin, dass das Finanzamt den Rentennach-
zahlungsbetrag zu Recht im Jahr 2014 besteuerte. Denn der Betrag der Klägerin floss in die-
sem Jahr durch Gutschrift auf dem Konto zu. Der Zuflusszeitpunkt wird durch die im Jahr 2014 
erfolgte Rückzahlung des im Jahr 2013 gewährten Krankentagegelds nicht nach 2013 vorver-
legt. Die Klägerin konnte im Jahr 2014 tatsächlich über die Rentennachzahlung verfügen. Da-
ran änderte auch die Verpflichtung zur Rückzahlung eines ähnlich hohen Geldbetrags an die 
Krankenversicherung nichts. Sowohl die Rentennachzahlung als auch die Krankentage-
geldrückzahlung hatten einen eigenen Rechtsgrund. 

 

8. Abzinsung von Verbindlichkeiten: Ist der Zinssatz verfassungsgemäß? 
In den Steuergesetzen sind einige Zinssätze typisierend festgelegt. Aufgrund der anhal-
tenden Niedrigzinsphase wird die Kritik daran immer lauter. Jetzt hat wieder ein Finanz-
gericht ernsthafte Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit eines Zinssatzes. Diesmal geht 
es um die Abzinsung von Verbindlichkeiten, für die 5,5 % Zinsen fällig werden. 

Hintergrund 
Die Antragstellerin ist eine GmbH. Nach einer Außenprüfung erließ das Finanzamt geänderte 
Steuerbescheide. Diesen legte es einen erhöhten Gewinn zugrunde, da die unverzinslichen 
Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten mit dem gesetzlichen Zinssatz 
von 5,5 % abgezinst wurden. Hiergegen legte die Antragstellerin Einspruch ein und beantragte 
die Aussetzung der Vollziehung der Bescheide. Das Finanzamt lehnte dies ab. 

 

Entscheidung   
Das Finanzgericht kam zu dem Ergebnis, dass Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Abzinsung 
mit Blick auf den typisierenden Zinssatz von 5,5 % bestehen. Der Antrag hatte deshalb in der 
Sache Erfolg. 

Angesichts einer anhaltenden Niedrigzinsphase mehren sich seit einiger Zeit die verfassungs-
rechtlichen Zweifel an der Höhe der in den Steuergesetzen festgelegten Zinssätzen von 6 % 
bzw. 5,5 %. Beim Bundesverfassungsgericht sind hierzu verschiedene Verfahren anhängig. 
Der Bundesfinanzhof gewährte bereits wegen verfassungsrechtlicher Zweifel gegen einen 
Zinssatz Aussetzung der Vollziehung. In seiner Entscheidung stellte er fest, dass der Zinssatz 
den angemessenen Rahmen der wirtschaftlichen Realität in erheblichem Maße überschreitet. 

Zwischenzeitlich hat der Abzinsungssatz mit 5,5 % keinen Bezug mehr zum langfristigen 
Marktzinsniveau. So liegt der Leitzins der Europäischen Zentralbank seit 6 Jahren unter 1 %. 
Durch das gesetzliche Abzinsungsgebot ist der Steuerpflichtige gezwungen, nicht realisierte 
Gewinne auszuweisen. Dies führt zu Zweifeln an der verfassungsrechtlichen Rechtmäßigkeit. 
Das Gericht hielt es deshalb für gerechtfertigt, die Vollziehung der Bescheide im vorliegenden 
Fall auszusetzen. 
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9. Bauleistungen: Wann zu Unrecht gezahlte Umsatzsteuer erstattet wer-
den kann 
Geht ein Bauträger fälschlicherweise davon aus, dass er der als Leistungsempfänger 
Steuerschuldner für von ihm bezogene Bauleistungen ist, kann er das Entfallen der 
unzutreffenden Besteuerung geltend machen, ohne dass dafür weitere Voraussetzun-
gen erfüllt sein müssen. 

Hintergrund 
M war selbstständiger Malermeister und vermietet daneben Wohnungen, die in seinem Allein-
eigentum standen. Für diese ließ er Instandhaltungsarbeiten durchführen. Dabei ging er zu 
Unrecht davon aus, dass er für diese Leistungen Steuerschuldner nach § 13b UstG war. 
Nachdem das Finanzamt nach einer Außenprüfung Änderungsbescheide erlassen hatte, in 
denen die von M angemeldete Umsatzsteuer weiterhin enthalten war, erhob M dagegen Ein-
spruch. Er beantragte die Herabsetzung der Umsatzsteuer um die nach § 13b UStG abgeführ-
ten Beträge. Das Finanzamt lehnte den Antrag ab. Das Finanzgericht gab der Klage des M 
dagegen statt. 

 

Entscheidung   
Die Revision des Finanzamts hatte vor dem Bundesfinanzhof keinen Erfolg. Dieser entschied, 
dass der Änderung der angefochtenen Umsatzsteuer-Bescheide insbesondere nicht der 
Grundsatz von Treu und Glauben entgegenstand. 

Geht ein Bauträger rechtsirrig davon aus, dass er als Leistungsempfänger Steuerschuldner für 
von ihm bezogene Bauleistungen ist, kann er das Entfallen dieser rechtswidrigen Besteuerung 
ohne Einschränkung geltend machen. 

Ein Verstoß gegen Treu und Glauben konnte das Gericht auch nicht in einer treuwidrigen 
Ausnutzung eines sog. “windfall profits”, also eines steuerrechtlichen Zufallsgewinns, erken-
nen. Im vorliegenden Fall hätte es nämlich gar nicht zu einem solchen “windfall profit” kommen 
können.  

Denn sind wie im vorliegenden Fall Bauunternehmer und Leistungsempfänger beim Abschluss 
und bei der Durchführung des Bauvertrags übereinstimmend von der Steuerschuldnerschaft 
des Bauträgers ausgegangen und hat der Bauträger die auf die erbrachten Leistungen des 
Bauunternehmers entfallende Umsatzsteuer an das Finanzamt abgeführt, hat der Bauunter-
nehmer aufgrund einer ergänzenden Vertragsauslegung einen Anspruch auf Zahlung des 
Umsatzsteuerbetrags, wenn der Bauträger die Erstattung der Umsatzsteuer verlangt und des-
halb der Bauunternehmer befürchten muss, zur Zahlung der Umsatzsteuer herangezogen zu 
werden. Dieser Anspruch ist abtretbar und eine eventuelle Abtretung muss das Finanzamt 
annehmen. 

 

10. Masterstudium neben Vollzeitarbeit: Liegt eine Erstausbildung oder ei-
ne berufliche Weiterbildung vor? 
Liegt noch eine einheitliche Erstausbildung vor, wenn das Kind in Vollzeit arbeitet und 
es die weiteren Ausbildungsmaßnahmen lediglich nebenher als Weiterbildung absol-
viert? Nein, urteilte der Bundesfinanzhof, und präzisiert die Voraussetzungen, unter 
denen noch eine einheitliche Ausbildung angenommen werden kann. 
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Hintergrund 
Die Tochter T schloss ihr Studium mit der Bachelorprüfung im September 2015 ab. Bereits im 
August 2015 vereinbarte sie mit ihrem Ausbildungsbetrieb ein Vollarbeitsverhältnis ab Oktober 
2015. Im September begann sie ein 5-semestriges Masterstudium. Die Vorlesungen fanden 
abends und samstags statt. Die Zulassung setzt u.a. eine aktuelle Berufstätigkeit voraus. 

Die Familienkasse lehnte die weitere Kindergeldfestsetzung ab Oktober 2015 mit der Begrün-
dung ab, dass T mit dem Bachelor bereits ihre Erstausbildung abgeschlossen hatte und wäh-
rend des Masterstudiums einer für den Kindergeldanspruch schädlichen Erwerbstätigkeit 
nachgegangen war. 

Das Finanzgericht gab der Klage statt. Es sah das Masterstudium noch als Teil einer einheitli-
chen Erstausbildung, sodass es auf den Umfang der daneben ausgeübten Erwerbstätigkeit 
nicht ankam. 

 

Entscheidung   
Der Bundesfinanzhof kam dagegen zu dem Ergebnis, dass die Erstausbildung mit dem Ba-
chelor-Studium abgeschlossen war. 

Zur Begründung führte er aus: Für volljährige Kinder, die sich noch in Berufsausbildung befin-
den und das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, besteht nach dem Abschluss einer 
erstmaligen Berufsausbildung oder eines Erststudiums ein Kindergeldanspruch nur dann, 
wenn sie keiner Erwerbstätigkeit nachgehen, die regemäßig mehr als 20 Wochenstunden um-
fasst. Liegen mehrere Ausbildungsabschnitte vor, können diese zu einer einheitlichen 
Erstausbildung zusammengefasst werden, wenn sie zeitlich und inhaltlich so aufeinander ab-
gestimmt sind, dass die Ausbildung nach Erreichen des ersten Abschlusses fortgesetzt wer-
den soll und das vom Kind angestrebte Berufsziel erst über den weiterführenden Abschluss 
erreicht werden kann. Die einzelnen Ausbildungsabschnitte müssen sich als integrative Teile 
einer einheitlichen Ausbildung darstellen. Dementsprechend fehlt es jedenfalls an einer Aus-
bildungseinheit, wenn der zweite Ausbildungsabschnitt eine berufspraktische Tätigkeit voraus-
setzt oder wenn das Kind nach dem ersten Abschnitt eine Berufstätigkeit aufnimmt, die nicht 
nur der zeitlichen Überbrückung bis zum Beginn des weiteren Abschnitts dient. 

In Fortentwicklung dieser Grundsätze kann es nach der Erlangung eines ersten Abschlusses 
an einer einheitlichen Erstausbildung fehlen, wenn das Kind eine Berufstätigkeit aufnimmt und 
die daneben durchgeführten Ausbildungsmaßnahmen gegenüber der Berufstätigkeit in den 
Hintergrund treten. Für eine lediglich berufsbegleitende Weiterbildung, d.h. für den Abschluss 
der Erstausbildung, kann insbesondere sprechen: 

• vollzeitige oder nahezu vollzeitige Beschäftigung 

• das Arbeitsverhältnis setzt den ersten Berufsabschluss voraus 

• die Berufstätigkeit passt sich nicht dem jeweiligen Ausbildungsplan an, sondern die Aus-
bildung findet neben der Berufstätigkeit statt 

• die Ausbildungsmaßnahmen und die Berufstätigkeit sind zeitlich und inhaltlich nicht aufei-
nander abgestimmt 

Im vorliegenden Fall war nicht klar, ob die Ausbildung oder die Berufstätigkeit im Vordergrund 
stand. Das Finanzgericht muss nun prüfen, ob die von T aufgenommene Beschäftigung den 
erworbenen Bachelorabschluss voraussetzte.  
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Sollte das der Fall sein, wäre dies ein Indiz dafür, dass die Berufstätigkeit in den Vordergrund 
gerückt ist und weitere Ausbildungsmaßnahmen lediglich der beruflichen Weiterbildung dien-
ten. Für eine im Vordergrund stehende Berufstätigkeit spricht hier auch, dass das Masterstu-
dium nicht auf das Arbeitsverhältnis abgestimmt, sondern am Abend und am Wochenende 
stattfand. Der Bundesfinanzhof verwies den Fall zur weiteren Sachverhaltsaufklärung an das 
Finanzgericht zurück. 

 

11. Warum der elektronische Fristenkalender ausgedruckt werden sollte 
Im Rahmen der Fristenkontrolle muss der elektronischen Fristenkalender ausgedruckt 
werden. Denn nur so sind eine hohe Sicherheit für eine Fristenwahrung zu gewährleis-
ten und ein anwaltliches Organisationsverschulden zu vermeiden. 

Hintergrund 
Ein Rechtsanwalt hatte für seinen Mandanten gegen eine erstinstanzliche Entscheidung frist-
gemäß Berufung eingelegt, aber die Berufungsbegründungsfrist versäumt. Die sonst zuverläs-
sige Angestellte der Kanzlei hatte die Berufungsbegründungsfrist zutreffend mit der Vorfrist in 
die Handakte des Prozessbevollmächtigten eingetragen und durch Abzeichnung mit Kürzel 
bestätigt. Die Berufungsbegründungsfrist und die Vorfrist waren jedoch nicht im elektronischen 
Fristenkalender abgespeichert gewesen. Laut Anweisung ist die Abzeichnung mit Kürzel auf 
der Handakte erst dann vorzunehmen, wenn sich vergewissert wurde, dass die Frist und die 
Vorfrist ordnungsgemäß im elektronischen Fristenkalender gespeichert sind. Der Antragsteller 
beantragte erfolglos die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. 

 

Entscheidung   
Der Bundesgerichtshof entschied, dass hier ein anwaltliches Organisationsverschulden des 
Prozessbevollmächtigten vorlag, welches sich der Antragsteller zurechnen lassen musste. 

Bei der Eingabe von Fristen in einen elektronischen Fristenkalender bestanden spezifische 
Fehlermöglichkeiten. Zum einen könnte es Datenverarbeitungsfehler der EDV geben, zum 
anderen Eingabefehler der Mitarbeiter, wie z.B. das Vertippen. Deshalb war der Rechtsanwalt 
verpflichtet, durch geeignete Organisationsmaßnahmen die Kontrolle der Fristeneingabe zu 
gewährleisten. Nach Ansicht der Richter hätte dies durch einen Ausdruck der einzelnen Vor-
gänge oder eines Fehlerprotokolls erfolgen können. Damit hätten mit geringem Aufwand Da-
tenverarbeitungsfehler sowie Eingabefehler erkannt und beseitigt werden können. Da dies 
jedoch versäumt wurde, lag ein anwaltliches Organisationsverschulden vor. 

Die von dem Rechtsanwalt praktizierte automatisierte Eingabekontrolle, die ausschließlich 
EDV-gestützt war, war für Fehler und für ein Augenblicksversagen des beauftragten Mitarbei-
ters erhöht anfällig. Nur der durch einen Ausdruck hergestellte “Medienbruch” zwischen Ein-
gabe am Bildschirm und Kontrolle mittels eines Ausdrucks gewährleistet aber ein hohes Maß 
an Sicherheit im Hinblick auf eine zutreffende Fristeneingabe und -speicherung. 

 

 

 

 



 

 

Diplom-Volkswirtin • Steuerberaterin 

Landwirtschaftliche Buchstelle 

Daniele Farina 
 

 
Grünstrasse 15 
D-79297 Winden im Elztal 
Telefon: +49 7682 9253840 
Telefax:  +49 7682 9253844 
 
info@steuerberatung-farina.de 
 

    

 

– 11 – 

12. Sind ausländische Buchführungspflichten im deutschen Besteuerungs-
verfahren maßgeblich? 
Eine in Deutschland beschränkt körperschaftsteuerpflichtige Aktiengesellschaft liech-
tensteinischen Rechts kann im Inland buchführungspflichtig sein. Grund dafür ist § 140 
AO. “Andere Gesetze” können demnach auch ausländische Rechtsnormen sein. 

Hintergrund 
Die Klägerin ist eine Aktiengesellschaft liechtensteinischen Rechts. Da sie im Inland keinen 
ständigen Vertreter hat, ist sie nur mit ihren aus der Vermietung eines im Inland belegenen 
Grundstücks erzielten Einkünften beschränkt körperschaftsteuerpflichtig. Nach liechtensteini-
schem Recht unterliegt sie in Liechtenstein der Buchführungspflicht. Nachdem die Klägerin für 
das Jahr 2010 aus der Vermietung dieses Grundstücks einen als gewerbliche Einkünfte zu 
erfassenden Gewinn in Höhe von 133.131,82 EUR erklärt hatte, erließ das Finanzamt ihr ge-
genüber die Mitteilung nach § 141 Abs. 2 Satz 1 AO über den Beginn der Buchführungspflicht 
für den Gewerbebetrieb “Vermietung und Verwaltung von Grundbesitz”. 

 

Entscheidung   
Die Revision der Klägerin hatte Erfolg. Der Bundesfinanzhof hob die Entscheidung des Fi-
nanzgerichts und die Mitteilung des Finanzamts über den Beginn der Buchführungspflicht auf. 

Nach § 140 AO hat derjenige, der nach anderen Gesetzen als den Steuergesetzen Bücher 
und Aufzeichnungen zu führen hat, die für die Besteuerung von Bedeutung sind, die Verpflich-
tungen, die ihm nach den anderen Gesetzen obliegen, auch für die Besteuerung zu erfüllen. 
Der Bundesfinanzhof war der Ansicht, dass die Regelung des § 140 AO nicht nur auf inländi-
sche, sondern auch auf ausländische Buchführungspflichten verweist. Die in § 140 AO ver-
wendete Formulierung (“andere Gesetze”) beschränkt sich nicht nur auf inländische Rechts-
normen. 

Daraus ergibt sich für den vorliegenden Fall: Die Klägerin war bereits nach § 140 AO i. V. m. 
ihrer Buchführungspflicht aus liechtensteinischem Recht auch im Inland zur Buchführung ver-
pflichtet. Für eine Buchführungspflicht nach § 141 AO bestand demnach kein Raum. Dies wird 
auch durch den mit § 140 AO verfolgten Zweck, möglichst viele außersteuerliche Pflichten für 
das deutsche Steuerrecht nutzbar zu machen und dadurch den Steuergesetzgeber zu entlas-
ten, bestätigt. 

 

13. Bau einer Gartenanlage: Unterliegt die Lieferung der Pflanzen dem er-
mäßigten Steuersatz? 
Wird ein Garten im Rahmen eines Gesamtkonzepts angelegt, fällt diese Leistung um-
satzsteuerlich insgesamt unter den Regelsteuersatz. Das gilt auch für die in diesem 
Zusammenhang gelieferten Pflanzen. Denn die Lieferung der Pflanzen bildet zusammen 
mit den Gartenbauarbeiten eine einheitliche komplexe Leistung. 

Hintergrund 
Eine GmbH, die den Garten- und Landschaftsbau betreibt, vereinbarte mit der Kundin F im 
Juni 2009 den Bau einer Gartenanlage gegen eine Pauschalvergütung. Die Lieferung der ein-
zusetzenden Pflanzen war in diesem Vertrag jedoch nicht enthalten. Für die Beschaffung der 
Pflanzen wollte F eigentlich die Firma L beauftragen, es kam aber kein Vertrag zustande.  

Stattdessen übernahm die GmbH die Pflanzenlieferung aufgrund einer “Vertragsergänzung” 
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über das “Liefern und Einsetzen der Pflanzen, inkl. Anwachsgarantie”. 

In ihrer Umsatzsteuererklärung setzte die GmbH die Pflanzenlieferung mit dem ermäßigten 
Steuersatz an. Das Finanzamt sah hingegen die Pflanzenlieferungen als Bestandteil einer 
einheitlichen Leistung, nämlich der Erstellung einer Gartenanlage, an und wendete insgesamt 
den Regelsteuersatz an. 

Vor dem Finanzgericht hatte die Klage der GmbH Erfolg. 

 

Entscheidung   
Dagegen gab der Bundesfinanzhof dem Finanzamt Recht. Er entschied, dass die Lieferung 
der Pflanzen zusammen mit den Gartenbauarbeiten eine einheitliche, dem Regelsteuersatz 
unterliegende sonstige Leistung darstellte. Denn durch die Kombination der Pflanzenlieferun-
gen (Büsche, Sträucher, Bäume, Rasen) mit den Gartenbauarbeiten wurde eine Gartenanlage 
und damit etwas Eigenständiges Drittes geschaffen, hinter das die Pflanzenlieferungen und 
die Gartenbauarbeiten zurücktraten. Bei dieser Anlage waren die einzelnen Liefer- und Leis-
tungselemente so eng miteinander verknüpft, dass etwas Neues entstand, dessen Aufspaltung 
wirklichkeitsfremd wäre. Für den untrennbaren Zusammenhang sprach darüber hinaus, dass 
die GmbH die Gewährleistung für das An- und Weiterwachsen der Pflanzen übernahm. 

 

14. Wertlose Aktien: Welche steuerlichen Folgen ergeben sich? 
Werden endgültig wertlos gewordene Aktien aus einem Depot ausgebucht, kann der 
Vermögensverlust steuerlich geltend gemacht werden – sagt zumindest das Finanzge-
richt Rheinland-Pfalz. Das letzte Wort hat nun der Bundesfinanzhof. 

Hintergrund 
Der Kläger erwarb im Januar 2010 insgesamt 10.000 Aktien zu einem Kaufpreis von 5.400 
EUR. Diese hielt er im Privatvermögen. Im Juni 2011 teilte die depotführende Bank dem Klä-
ger mit, dass seine Aktien als wertlos eingestuft wurden. Die Anteile wurden daher ersatzlos 
aus dem Depot ausgebucht. Das Finanzamt erkannte den entsprechenden Verlust nicht als 
Verlust aus Kapitalvermögen an. Seiner Meinung nach handelte es sich bei einem Forde-
rungsausfall oder einer Kapitalgesellschaftsliquidation nicht um eine Veräußerung im Sinne 
des Gesetzes. 

 

Entscheidung   
Vor dem Finanzgericht bekam der Kläger Recht. Dieses erkannte den Verlust aus der Ausbu-
chung der wertlos gewordenen Aktien an. Denn auch die Einlösung, Rückzahlung, Abtretung 
oder verdeckte Einlage in eine Kapitalgesellschaft galt als Veräußerung. Und nach Meinung 
des Finanzgerichts war der Ausfall eines Aktionärs bei Untergang einer Kapitalgesellschaft als 
(ausbleibende) “Rückzahlung” in diesem Sinne zu verstehen. 

Das Finanzgericht verwies auf die neuere Rechtsprechung des BFH, wonach der endgültige 
Ausfall einer privaten Darlehensforderung im System der Abgeltungsteuer zu einem steuerlich 
anzuerkennenden Verlust führt. Daraus ergab sich, dass auch die Übertragung wertloser Wirt-
schaftsgüter ohne Gegenleistung zu einem Veräußerungsverlust führt und es wirtschaftlich 
betrachtet keinen Unterschied macht, ob eine Forderung kurz vor dem Ausfall “zu Null” ver-
kauft oder mangels Käufer behalten wird. Nach Auffassung des Finanzgerichts gab es keinen 
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Anlass dafür, den Untergang einer Aktie steuerlich anders zu behandeln als den Untergang 
einer Darlehensforderung. 

 

15. Unterricht in der Fahrschule ist nicht von der Umsatzsteuer befreit 
Fahrunterricht, der im Hinblick auf den Erwerb der Fahrerlaubnisse für Kraftfahrzeuge 
der Klassen B und C1 erteilt wird, fällt nicht unter den Begriff des “Schul- und Hoch-
schulunterrichts”. Deshalb kommt eine Befreiung von der Umsatzsteuer nicht infrage. 

Hintergrund 
Die Klägerin betrieb in der Rechtsform einer GmbH eine Fahrschule. In den von ihr ausgestell-
ten Rechnungen wies sie keine Umsatzsteuer gesondert aus. Für das Streitjahr erklärte sie 
zunächst steuerpflichtige Umsätze. Im Dezember 2014 beantragte die Klägerin, die Umsatz-
steuer auf 0 EUR herabzusetzen. Das Finanzamt lehnte den Antrag ab. 

Das Finanzgericht hatte entschieden, dass eine Steuerbefreiung nicht in Betracht kommt, weil 
bei den Leistungen im Zusammenhang mit den Fahrerlaubnisklassen B und C1 die Fahrer-
laubnis nicht als Anerkennungsnachweis als berufsbildende Einrichtung in Betracht kam. Die 
Befreiung scheiterte bereits daran, dass die Klägerin ihre Leistungen unmittelbar an ihre Schü-
ler und nicht an die genannten Einrichtungen erbrachte. Bei der theoretischen Schulung und 
dem praktischen Fahrunterricht handelte es sich nicht um Schul- oder Hochschulunterricht. 

Der Bundesfinanzhof neigte zu der Ansicht, dass die Fahrschulleistung als Schulunterricht 
gelten kann und legte die Frage dem Europäischen Gerichtshof zur Klärung vor. 

 

Entscheidung   
Der Europäische Gerichtshof entschied, dass der Begriff des Schul- und Hochschulunterrichts 
nicht Fahrunterricht umfasst, der im Hinblick auf den Erwerb der Fahrerlaubnisse für Kraftfahr-
zeuge der Klassen B und C1 erteilt wird. 

Der Begriff “Schul- und Hochschulunterricht” beschränkt sich nicht auf Unterricht, der zu einer 
Abschlussprüfung zur Erlangung einer Qualifikation führt oder eine Ausbildung im Hinblick auf 
die Ausübung einer Berufstätigkeit vermittelt. Er schließt vielmehr auch andere Tätigkeiten ein, 
bei denen die Unterweisung in Schulen und Hochschulen erteilt wird, um die Kenntnisse und 
Fähigkeiten der Schüler oder Studenten zu entwickeln, soweit diese Tätigkeiten nicht den 
Charakter bloßer Freizeitgestaltung haben. Davon ausgehend können Tätigkeiten, die nicht 
den Charakter bloßer Freizeitgestaltung haben, vom Begriff des Schul- und Hochschulunter-
richts erfasst werden, wenn die Unterweisung in Schulen oder Hochschulen erfolgt. 

Für die Zwecke der Mehrwertsteuer verweist der Begriff des Schul- und Hochschulunterrichts 
daher allgemein auf ein integriertes System der Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten 
in Bezug auf ein breites und vielfältiges Spektrum von Stoffen sowie auf die Vertiefung und 
Entwicklung dieser Kenntnisse und Fähigkeiten durch die Schüler und Studenten je nach ih-
rem Fortschritt und ihrer Spezialisierung auf den verschiedenen dieses System bildenden Stu-
fen. Vor diesem Hintergrund bleibt der Fahrunterricht in einer Fahrschule, auch wenn er sich 
auf verschiedene Kenntnisse praktischer und theoretischer Art bezieht, gleichwohl ein spezia-
lisierter Unterricht, der für sich allein nicht der für den Schul- und Hochschulunterricht kenn-
zeichnenden Vermittlung, Vertiefung und Entwicklung von Kenntnissen und Fähigkeiten in 
Bezug auf ein breites und vielfältiges Spektrum von Stoffen gleichkommt. 
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16. Investitionszulage: Wann beginnt die Herstellung eines Gebäudes? 
Wird ein Architekten- oder Ingenieurbüro mit der Überwachung des Baus eines noch zu 
errichtenden Gebäudes beauftragt, handelt es sich um einen Leistungsvertrag, der der 
Bauausführung zuzurechnen ist. Deshalb gilt der Abschluss eines solchen Vertrags als 
Beginn der Herstellung des Gebäudes. 

Hintergrund 
Die Klägerin, eine GmbH, wollte eine neue Betriebshalle errichten. Mit Vertrag vom 13.4.2011 
beauftragte sie die M-GmbH u.a. mit der Bauüberwachung. Im Dezember 2012 erteilte sie der 
Firma W den Auftrag zur Ausführung der Bauarbeiten. 

Für die Jahre 2011 bis 2013 beantragte die Klägerin eine Investitionszulage für die Investitio-
nen, die mit dem Erstinvestitionsvorhaben “Erweiterung der Betriebsstätte in H” zusammen-
hingen. Dabei ging sie von einem Beginn des Bauvorhabens im April 2011 aus. Das Finanz-
amt sah dagegen den Abschluss des Bauvertrags im Dezember 2012 als Beginn des Erstin-
vestitionsvorhabens an. Deshalb könnten die unbeweglichen Wirtschaftsgüter nur mit einem 
Zulagensatz von 5 % statt 7,5 % gefördert werden, die beweglichen Wirtschaftsgüter nur 10 % 
statt 15 %. Das Finanzgericht wies die Klage der GmbH ab. 

 

Entscheidung   
Der Bundesfinanzhof gab jedoch der Klägerin Recht und entschied: Ein Erstinvestitionsvorha-
ben, das sich aus mehreren Einzelinvestitionen zusammensetzt, beginnt in dem Zeitpunkt, zu 
dem mit der ersten hierzu gehörenden Einzelinvestition begonnen wurde. Im Falle der Herstel-
lung eines Wirtschaftsguts ist das grundsätzlich der Zeitpunkt, zu dem mit seiner Herstellung 
begonnen worden ist. Abweichend davon gilt bei der Herstellung von Gebäuden, dass der 
Abschluss eines der Bauausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrags als 
Beginn der Herstellung gilt. 

Um einen solchen Vertrag handelt es sich nach Meinung des Bundesfinanzhofs bei dem zwi-
schen der Klägerin und der M-GmbH abgeschlossenen Vertrag. Damit beauftragte die Kläge-
rin die M-GmbH nicht nur mit der Erbringung von Planungsleistungen, sondern auch mit der 
Bauüberwachung. Spätestens die Bauüberwachung aber ist der Bauausführung zuzurechnen. 
Damit lag der Beginn des Erstinvestitionsvorhabens im Jahr 2011 und deshalb stand der Klä-
gerin eine Zulage von 7,5 % für unbewegliche und von 15 % für bewegliche Wirtschaftsgüter 
zu. 

 

17. Waren im Niedrigpreissegment: Welche Anforderungen sind an die 
Leistungsbeschreibung zu stellen? 
Setzt der Vorsteuerabzug aus Rechnungen im Niedrigpreissegment hinsichtlich der 
Leistungsbeschreibung voraus, dass die Art der gelieferten Gegenstände mit ihrer han-
delsüblichen Bezeichnung angegeben wird? Der Bundesfinanzhof hat so seine Zweifel. 
Vielleicht reicht bald die Angabe der Warengattung aus. 

Hintergrund 
Die Antragstellerin A war im Großhandel mit Textilien und Modeaccessoires tätig. Sie kaufte 
ihre Waren stets in großen Mengen und überwiegend zu Preisen im unteren und mittleren 
einstelligen Eurobereich ein.  
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In ihren Umsatzsteuererklärungen machte A Vorsteuerabzugsbeträge aus Rechnungen gel-
tend. In diesen waren die Artikel lediglich mit Angaben wie Tunika, Hosen, Blusen, Top, Klei-
der, T-Shirt, Pulli u. Ä. bezeichnet. 

Das Finanzamt lehnte deshalb den Vorsteuerabzug aus den Warenrechnungen ab. Daraufhin 
erhob A Klage vor dem Finanzgericht und beantragte die Aussetzung der Vollziehung der Um-
satzsteuerbescheide. Das Finanzgericht lehnte den Aussetzungsantrag ab, da seiner Meinung 
nach die bloße Angabe einer Gattung in den Rechnungen (T-Shirt, Kleider, Pulli etc.) keine 
“handelsübliche Bezeichnung” darstellte. Damit waren die Anforderungen einer ordnungsge-
mäßen Rechnung nicht erfüllt. 

 

Entscheidung   
Der Bundesfinanzhof gewährte dagegen die beantragte Aussetzung der Vollziehung. Die Rich-
ter hatten ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Umsatzsteuerbescheide. 

Ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit eines Steuerbescheids liegen nach ständiger Recht-
sprechung bereits dann vor, wenn bei summarischer Prüfung neben für seine Rechtmäßigkeit 
sprechenden Umständen gewichtige Gründe zutage treten, die Unentschiedenheit oder Unsi-
cherheit in der Beurteilung von Rechtsfragen oder Unklarheit in der Beurteilung entschei-
dungserheblicher Tatfragen bewirken. 

 

Ernstliche Zweifel ergaben sich im vorliegenden Fall daraus, dass es zu den Anforderungen 
an die Leistungsbeschreibung im Niedrigpreissegment noch keine höchstrichterliche Recht-
sprechung gab und dass diese Frage von den Finanzgerichten unterschiedlich beantwortet 
wurde. 

In einem früheren Beschluss kam der Bundesfinanzhof zu dem Ergebnis, dass bei “hochprei-
sigen” Uhren und Armbändern die bloße Gattungsangabe “diverse Armbanduhren” oder “di-
verse Armbänder” als Leistungsbeschreibung nicht ausreichend war. Klärungsbedürftig und 
damit ernstlich zweifelhaft war, ob im Niedrigpreissegment geringere Anforderungen an die 
Leistungsbeschreibung gestellt werden können. Der Aufwand für die Konkretisierung des Leis-
tungsgegenstands in Rechnungen könnte sich bei Großeinkäufen verschiedener Waren zu 
geringen Stückpreisen als unverhältnismäßig herausstellen. 

Schließlich ergeben sich ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Umsatzsteuerbescheide 
auch daraus, dass die nationale Rechtsvorschrift möglicherweise gegen Unionsrecht verstößt. 
Denn das Unionsrecht schreibt lediglich vor, dass die “Art der gelieferten Gegenstände” aus 
der Rechnung hervorgehen muss. Das deutsche Umsatzsteuergesetz verlangt darüber hinaus 
die “handelsübliche Bezeichnung” des gelieferten Gegenstandes. 

 

 


